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Amtlicher Teil.

Gelehe; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Anderung der Satzung der Deutsch-Westafrikanischen Handelsgesellschaft.“)

Die Deutsch-Westafrikanische Handelsgesellschaft hat in ihrer außerordentlichen Generalversammlung
vom 5. Februar 1904 unter entsprechender Anderung ihrer Satzung“) beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft auf 2 500 000 Mk., eingeteilt in Anteile zu je 100 Mk., zu erhöhen.

Die neu auszugebenden Anteile sind sofort bar einzuzahlen.
Die hierdurch bedingte Anderung der Satzung hat die nach § 34 der letzteren erforderliche

Genehmigung der Aufsichtsbehörde gefunden.

Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Besorgung des
Geldverkehrs für Privatleute durch die Kassen des Kaiserlichen Gonvernements

von Deutsch-Ostafrika. Vom 23. Jannar 1904.

Auf Grund des 8§ 15, Absatz 3, des Schuzscbietsgeletes in Verbindung mit der Verfügung desReichskanzlers vom 27.September 1908 (Kol. Bl. S. 509) wird hiermit verordnet, was folgt:
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Die Kassen des Kaiserlichen Gouvernements f nd befugt, Geldbeträge zur Wiederauszahlung an

den Einzahler oder einen Dritten durch eine andere Gouvernementskasse des Schutzgebiets anzunehmen.
Diese Befugnis erstreckt sich nicht auf den Verkehr von einer Kasse an der Küste nach elner

anderen Kasse an der Küste, sofern an den Sitzen beider Kassen eine Postanstalt mit Postanwelsungsdienst
vorhanden ist.

Siehe Reichsanzeiger vom 15. März1904.
*“) Vgl. den Satungsauszug in Nr. des Deutschen Kolonialblatts vom 15. Januar 1904.


